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ZeSo 10/97

Referat

Soziale Verantwortung: Welche Grundwerte miissen

ins Spiel gebracht werden?

Von Prof. Dr. Hans-Balz Peter, Leiter ISE’

1. Einleitung

Die Sozialhilfe und die Sozialarbeit tiber-
haupt stehen, wenn nicht alle Zeichen
tiuschen, in einer doppelten Krise. Sie
betrifft erstens die Wurzel, die Veranke-
rung der Sozialhilfe in Gesellschaft und
Politik, im gesellschaftlichen Wertgefii-
ge, und zweitens die Praxis der — schon
immer unbequem — im Dazwischen ste-
henden Sozialhilfe. Denn die Sozialhil-
fe ist eine schrige Briicke zwischen zwei
ungleichen Welten, der burgerlichen
und der randstindigen, und folglich ist
sie zwangsldufig quasi eingeklemmt zwi-
schen den moralischen Anrechten und
den bescheidenen Rechten der Sozial-
hilfeabhingigen auf der einen Seite und
den Zwingen, Erfordernissen und dem
enger werdenden finanziellen Hand-
lungsspielraum der offentlichen Hand
auf der anderen.

Die Ursachen dieser Krise sind sicher
nicht bloss die chronisch defizitiren 6f-
fentlichen Haushalte auf dem Hinter-
grund von bald sieben wirtschaftlich
schlechten Jahren. Zu ihnen zahlt auch
der summarische Ruf nach Deregulie-
rung und sozialpolitischen Restriktio-
nen im Zeichen von Globalisierung und
Wettbewerbsdruck, und schliesslich — als

scheinbar einzig mogliche Reaktionsweise
staatlicher Einrichtungen, dem Druck
pur marktwirtschaftlicher Doktrinen zu
gentigen — Lean Administration und New
Public Management. Aber weitere Ursa-
chen sind wohl noch tiefer zu suchen,
namlich im grundlegenden Wandel der
Auffassung von Gesellschaft und von
dem fir ihr Uberleben notwendigen
Bedarf an Solidaritat. Genau die Solida-
ritat scheint in den letzten Jahren eine
Baisse zu erleben und damit der lien so-
cial schwacher zu werden, weil die —rei-
chen - Individuen sich viele bislang
offentlichen Giiter heute privat selbst
leisten konnen (bis hin zur Sicherheit)
und ihrerseits — anders als die Armen —
viel weniger auf funktionierende offent-
liche Leistungen und Sicherungsnetze
angewiesen sind.'

Hier ist nicht der Ort, sich naher auf
diese Tiefengrinde einzulassen, der
Auftrag fiir diesen Beitrag ist ein ande-
rer. Wenn ich davon ausgehen kann,
dass Sie als Teilnehmer an der SKOS-Jah-
resversammlung oder als Leserinnen
dieser Zeitschrift in aller Regel Frauen
und Manner der Praxis sind im Bereich
der Sozialhilfe, die als beratend Tatige
oder als Politiker mit beiden Beinen in
der praktizierten Sozialpolitik stehen

Referat anlisslich der Mitgliederversammlung der Schweizerischen Konferenz fiir Sozialhilfe (SKOS) am
15. Mai 1997 im Casino von Luzern unter dem Thema «Wirtschaftlicher und sozialer Wandel - eine
ethische Herausforderung». — Der Autor leitet als Volkswirtschafter und Sozialethiker das Institut
fiir Sozialethik des SEK (Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund) und ist nebenamtlich H. Prof.
fiir Sozial- und Wirtschaftsethik an der Universitit Bern (Evang.-theol. Fakultit).

' Vgl. H.-B. Peter 1997, Sozialethik zwischen Street Parade>-Kultur und neuem Gemeinschaftsethos,
in: Studien und Berichte aus dem ISE, 54, Bern (1997, im Druck).
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mit allen Zwangen und Schwierigkei-
ten —was hatte es fur einen Sinn, aus der
und tber die Praxis zu reden — die ken-
nen Sie ja selbst. Hingegen schadet es
vielleicht nicht, wenn ich im Folgenden
etwas Theoriebetreibe. Doch keine Angst:
Es soll nicht graue Theorie sein, oder
solche, die gegenuber den praktischen
Problemen blind ist. Im Gegenteil, ich
verstehe Theorie — oder wie die Philo-
sophie friuher sagte: «Spekulation» —vom
Wortsinn her als Schauen, Anschauen,
genauer Hinschauen auf die Praxis und
ihre Zusammenhange, freilich von ei-
nem etwas aus dem Tagesgeschehen ab-
gehobenen Standort — wo sonst wiirde
man denn Ubersicht iiber die Land-
schaft gewinnen. Theorie ist nicht das
Gegenteil von Praxis; nur ideologische
Pragmatiker pflegen das verachtlich zu
behaupten, um sich kritische Uberle-
gungen vom Leib zu halten. Vielmehr
ist sie eben Betrachten, Nachdenken
und Vordenken im Bezug auf Praxis,
und einer besseren Praxis oder einem
besseren Praxisverstiandnis soll sie dienen.

Nicht ganz zufillig trifft sich diese
Absicht gut mit dem Wunsch, der an
mich getragen wurde, zur Klarung dar-
uber beizutragen, was angesichts der
ethischen Herausforderungen durch
den wirtschaftlichen und sozialen Wan-
del soziale Verantwortung heissen konne —
auf welche Grundwerte sich diese Ver-
antwortung bezieht, und wie sie in der
heutigen politischen, aber mehr wirt-
schaftlich als politisch bestimmten Situa-
tion ins Spiel gebracht werden konnen.

r

2. Nationale Armutsstudie fur die
Schweiz — drei ethische Heraus-
forderungen

Fiir die folgenden Uberlegungen moch-
te ich bei einer relativen Neuigkeit auf
dem Feld der Sozialpolitik einsetzen: der
ersten nationalen Armutsstudie, die von
einer Gruppe mit dem Berner Volkswirt-
schaftsprofessor Robert Leu unter dem
Titel «Lebensqualitit und Armut in der
Schweiz» im Januar 1997 publiziert wor-
den ist.” Zwar werde ich weder auf die
Diskussion der Armutsbegriffe noch die
statistischen Erhebungen und Ergebnis-
se ndher eingehen. Sie kennen selbst die
Verhaltnisse und Phanomene, die Ar-
beitslosigkeit, den rasanten Anstieg der
Sozialhilfeempfanger und -leistungen,
die Gefahr der brave new world einer
2/ ~Gesellschaft eben aus Ihrer Praxis.
Nur ein Kernergebnis und zwei qualita-
tive Probleme seien hervorgehoben.

2.1 Zum Ausmass der Armut

Deshalb werden Sie — wie ich — von den
wichtigsten Ergebnissen dieser Studie
wohl ebenfalls schockiert, aber kaum
tiberrascht sein. Denn die nationale Ar-
mutsstudie bestatigt hinsichtlich der Ar
mutsquote’, der entsprechenden Zahl der
Armen und der sog. Armutslicke' grosso
modo, was vorher regionale oder kanto-
nale Untersuchungen zutage gebracht
hatten, und woran - dies vielleicht der
beunruhigendste Aspekt - wunsere
Gesellschaft sich schon gewohnt hat:

Leu R.E./ Burri S./ Priester T. 1997, Lebensqualitat und Armut in der Schweiz. Bern — Stuttgart —

Wien: Paul Haupt (Vervielf. Kurzfassung erhiltlich).
* Anteil der Armen (Menschen mit Einkommen unterhalb einer definierten Armutsgrenze (s. Leu

1997, 20).

' Durchschnittliche Differenz der Einkommen der Armen zur Armutsgrenze (s, Leu 1997, 21).
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Bereits fiir das Jahr 1992, aus dem die
Daten stammen, mussen 5,6 — 10% der
Wohnbevolkerung statistisch als arm be-
zeichnet werden.” Die Armut betrifft
390°000 bis 710°000 Menschen (und inzwi-
schen vermutlich 10% mehr!). — Uns
beschaftigen hier aber zwei besonde-
re Punkte:

2.2 Zur Einkommens- und
Vermogensverteilung

In einer Nebenuntersuchung wurde die
Einkommens- und Vermogensverteilung
in der Schweiz im Vergleich mit ande-
ren weit fortgeschrittenen marktwirt-
schaftlichen Industrielindern (die 15
weiteren OECD-Lander) unter die Lupe
genommen.

Beim Einkommen heisst es: «lm inter-
nationalen Vergleich weist die Schweiz ge-
ringe Einkommensanteile fir die Einkom-
mensschwdchsten 10% und 20% der
Bevilkerungauf (namlich 2,6% bzw. 8,1%
des sog. Gesamteinkommens). Bemer-
kenswert ist die Einkommenskonzentration
bei der Gruppe der reichsten 10 % der Bevl-
kerung und, noch deutlicher, bei den reich-
sten 5%: diese beiden Gruppen binden
einen Viertel bzw. einen Siebtel des ge-
samten Einkommens.»® Nur in Frank-
reich, Irland, Italien und den USA ver-
fiigen die reichsten 10% bzw. 5% der
Bevolkerung uber ahnlich hohe Ein-
kommensanteile wie in der Schweiz.
Damit gehort die Schweiz 2u den OECD-
Léndern mit vergleichsweise grosser Einkom-
mensungleichheit’ (Leu et al. 1997, 435).

Die Vermigen — sie bilden einen der
wichtigsten Mitbestimmungsfaktoren
far die Steuerting der privaten Investi-

tions- und Wirtschaftsprozesse, und zwar
um so mehr, je stirker die Unterneh-
mungen eine shareholder-Strategie verfol-
gen — sind grundsatzlich noch ungleicher
verteilt als die Einkommen. Allerdings
fehlen hier Angaben zum internationa-
len Vergleich. Ein Fiinftel der Haushalte
verfiigt tiber kein Vermogen oder hat Schul-
den. Die Halfte der Haushalte hat ein
Vermogen von weniger als 60°000 Fran-
ken. Am anderen Ende der Skala verfii-
gen die reichsten 10% der Haushalte iiber
?/; des Nettovermogens (die reichsten 5 % al-
lein tiber rund die Hdlfte). Im Zeitvergleich
ergibt sich, dass die Ungleichheit der
Einkommensverteilung in der Schweiz
1982-1992 zugenommen hat; und zwar
haben die untersten 40% der Einkom-
menspyramide Anteil verloren und le-
diglich die reichsten 10% der Bevolke-
rung konnten ihren Anteil steigern.®
Seit 1992 durfte sich im Zuge der wirt-
schaftlichen Entwicklung — Stagnation
der Lohne und Arbeitslosigkeit einer-
seits, Steigerung der Einkinfte aus Ka-
pitalanlagen, bes. aus Aktien anderseits
— deutlich verschirft haben.

Diese Ergebnisse miissen zur aktuellen
sozialpolitischen Diskussion in Beziehung ge-
setzt werden. Hier wird oft der Anschein
erweckt, die Schweiz sei bezuglich der
Sozialleistungen an einer Schmerzgren-
ze angelangt, mehr Umverteilung sei
wirtschaftlich unvertraglich, ja unverant-
wortlich. Dabei wird als Giesskannen-
prinzip, als Versorgungssystem ein Sy-
stemelement abschitzig bewertet, das
wir bis jetzt zu unserem agquis social oder
zum erreichten Stand unseres Gesell-
schaftsvertrags gerechnet haben: dass
namlich wenigstens ein Teil des schwei-

Tab. 2.1 bei Leu 1997, 117; 5.6% — 10.1% je nach Definition der Armutsgrenze.

5 Leu 1997, 342, Tab. 3.2.
Leu 1997, 435.
8 Leu 1997, 345.
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zerischen Systems der sozialen Sicher-
heit primar als Sozialversicherung, bewusst
und gewollt mit Rechtsanspruch fur je-
dermann/-frau, konzipiert ist, erganzt
durch bediirfnisabhingige Leistungen
bis hin zur Sozialhilfe — im Unterschied
zu einem rein privatwirtschaftlich kon-
zipierten Versicherungssystem ohne
solidarisches Ausgleichselement, mit
staatlichen Leistungen nur bei ausge-
wiesener Bedurftigkeit. Weil unser Sy-
stem der sozialen Sicherheit aber nie als
kohdrentes System entworfen und ver-
wirklicht wurde, sondern historisch in
Stufen gewachsen ist mit dem Ergebnis,
dass fiir jedes Problem ein anderes Teil-
system entstand,” ist es bis heute unvoll-
standig und z.T. trotz einem klaren Wil-
len des verfassungsgebenden Souverans
lickenhaft (Beispiel: Mutterschaftsver-
sicherung). Dennoch werden in der so-
zialpolitischen Debatte Moratorien ver-
langt.

Die statistischen Erhebungen zeigen
gegenuber der vorherrschenden politi-
schen Bewertung ein anderes Bild: An
Problemen von Armut und Ungleich-
heit wie an Zahlungsfahigkeit mangelt
es unserer Wirtschaftsgesellschaft nicht;
woran mangelt es denn? — Man muss
wohl sagen: an der Bereitschaft, die Fra-
ge der Sozialpolitik nicht nur in finanz-
wirtschaftlichen, sondern auch in ethi-
schen Kategorien zu bedenken, offen zu
diskutieren und dann im Sinne eines
Gesellschaftsvertrags verbindlich zu ent-
scheiden: «Diese Schweiz mit diesen
unbedingten sozialen Standards wollen
wir.» Auf dieser Grundlage konnte

schliesslich dieser Wille politisch in Ko-
operation zwischen den verschiedenen
Lagern verwirklicht werden."

Einen neuen tragfihigen Sozialkon-
sens zu versaumen, hat einen Preis. Ich
halte die aktuelle wirtschaftliche Ungleich-
heit — als Ungleichheit von Lebenschan-
cen, also der Moglichkeiten, ein Leben
in Wiirde und in Fille zu fithren — Gber
den sozialpolitischen Aspekt hinaus fir
einen Zustand, der mittelfristig mit dem
Ziel einer stabilen Gesellschaft nicht verein-
bar ist. Sie ist vereinbar weder mit einer
ausgeglichenen Sozialstruktur — als Vor-
aussetzung fur eine Gesellschaft, aber
auch fur einen Staat, der eigentlich nur
durch geteilte Gemeinsamkeiten und
den darauf gerichteten Willen zusam-
mengehalten wird — noch mit der parti-
zipativen Demokratie als spezifischer
Staats- und Regierungsform, die weitge-
hend die schweizerische Identitit be-
grundet. Im Gegenteil, solche Ungleich-
heit ist auf Dauer far unseren Staat und
unsere Gesellschaft eine existentielle
Bedrohung.

2.4 Methodisch-ethisches Problem

Jede Messung von Armut setzt die Defi-

nition einer Armutsgrenze voraus, sei dies
eine absolute (in Franken) oder eine re-
lative (z.B. in Bezug auf das Durch-
schnittseinkommen), oder schliesslich
eine subjektive (wer erklart sich selbst als
arm?) Die Politiker firchten offenbar
insbesondere ein subjektives Mass, das
den Armen die Autonomie zuspricht,
selbst ihre Lage zu beurteilen; Tatsache

* Fir eine knappe Darstellung der Systeme der sozialen Sicherung in der Schweiz und eine Klirung
der damit zusammenhingenden Begriffe vgl. Mark Hauser 1995, Die Zukunft der Sozialen Siche-
rung in der Schweiz: Diskussionsschwerpunkte, Dokumentation Wirtschaftskunde 2/1995, Wirt-

schaftsforderung Zirich.

" Vgl. dazu Justitia et Pax / Institut fir Sozialethik des SEK, (C. Kissling) 1997, Die Zukunft der
sozialen Sicherheit. NZN Zirich / Studien und Berichte aus dem ISE, 53, Bern.
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aber ist, dass die Beurteilung der Ar-
mut durch die Armen kein weniger pra-
zises Resultat ergibt als eine sog. objek-
tive Feststellung''. Sich auch politisch
wenigstens erganzend an die Einschat-
zung durch die Betroffenen zu halten,
wuirde ihrer Wiirde Anerkennung geben
und dazu beitragen, die Erfahrung der
Abhangigkeit und Fremdbestimmung
zu vermindern.'” — Woran soll man sich
bei der Definition der Armut halten?

® Die ethische Grenze oder der ethische Man-
gel der Studie: Zwar weist die Studie im-
mer wieder redlich aus, wo —z.B. bei der
Armutsdefinition, bei den maglichen
Massnahmen — Werturteile, also ethische
Urteile unumganglich sind. Aber es wird
mit dieser Feststellung sehr unbeholfen
umgegangen: Sobald «Wert» oder «Wert-
urteil» diagnostiziert ist, wird angefiigt:
Hier gebe es «folglich» nur subjektive
Urteile, objektive wissenschaftliche Fest-
stellungen seien unmoglich. Die «Folge-
rung» geht aber noch weiter: Wenn die
Urteile subjektiv sind, gelten sie als un-
wissenschafilich, damit gleichzeitig auch
als nicht rational also wohl unverniinftig.
Schliesslich folgt implizit, weil die der
Armutsdefinition zugrunde liegenden
«Wertvorstellungen ... von Person zu
Person unterschiedlich sind, solche Wer-
tungen seien <objektiv> beliebig, hier
konne jede/r denken was er/sie will — bzw.
jede Festlegung sei dann eben Sache ei-
nes (implizit: willkiirlichen) politischen
Entscheides.»"* — In dieser Beziehung wa-
ren die Autoren offensichtlich froh, auf
zwei von aussen gegebene, also der Sub-
jektivitit entzogene Definitionen zu-

""" Vgl. dazu Leu 1997, 14ff. und bes. 120f.

ruckgreifen zu konnen, wobei keine ei-
genen rationalen Gruinde fir diese Wahl
ausgewiesen werden. Zum einen wird
auf die politische Grenze der Anspruchs-
berechtigung fir Erganzungsleistungen
Bezug genommen, zum anderen kom-
men die berithmten SKOF-Richtlinien
(jetzt SKOS) wieder zu Ehren — Richtli-
nien, die in grosser sozialer Verantwor-
tung, also mit explizit ethischer Erwa-
gung und Rechtfertigung, formuliert
worden sind, wobei aber diesem Aspekt
in der Armutsstudie — einer dennoch
wichtigen und Respekt erheischenden
Arbeit — gerade kein Augenmerk ge-
schenkt worden ist.

¢ Selbstverstandlich stimmt die Aussa-
ge —wenigstens jene im Hauptsatz: «Of-
fensichtlich ist die konkrete Festlegung
einer Armutsgrenze — sicht man vom
physischen Existenzminimum einmal ab
- ohne Ruckgriff auf grundlegende
Wertvorstellungen nicht maoglich»'.
Nur endet bei dieser Feststellung die
Arbeit der Wissenschaft nicht — sie be-
ginnt vielmehr in anderer Weise. Denn
gesellschaftliche Wertvorstellungen sind
alles andere als zufillig, beliebig, son-
dern einerseits tiber alle Jahrhunderte
und Kulturen hinweg im Qualitativen
recht konstant und in der Zielsetzung
erstaunlich eindeutig (auch wenn sie
sich, etwa die Gerechtigkeit, wie schon Ari-
stoteles anmerkte, nicht mit arithmeti-
scher oder mathematischer Prazision
bestimmen lasst — aber fiir welche
realwirtschaftlichen Parameter oder
Prognosen trifft eine solche Einschran-
kung nicht zu?).

12§ dazu die fur die Praxis der Sozialhilfe wichtige, unbequeme Diskussion: Goldstein B. 1997, Ar-
mut und soziale Ungerechtigkeit in der Schweiz, Neue Wege, 91 (3), 74-78, und Giovannelli-Blocher
J. 1997, Armut und soziale Ungerechtigkeit in der Schweiz. Anmerkungen zum Beitrag von Branka

Goldstein, Neue Wege, 91 (5), 156-160.
13 S, dazu Leu 1997, 9, passim.
" Leu 1997, 18.
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¢ Im Zuge der modernen Wissen-
schaftsentwicklung ist die praktische Phi-
losophie nicht nur aufgespalten worden
in Ethik, Okonomie und Soziologie, son-
dern die beiden letzteren haben sich so
absolut verselbstandigt und von aller
Moraltheorie emanzipiert, dass sie mit
dieser offenbar nichts mehr zu tun ha-
ben wollen. Ein Briickenschlag ist um
so schwieriger, als sich seit David Hume
auch die Vorstellung von Wissenschaft
und davon, was Vernunft sei, so verengt
hat, dass moralische Fragen quasi «gu-
ten wissenschaftlichen Gewissens» bei-
seite gelassen werden konnen. Die Sach-
Wissenschaften haben nicht bemerkt,
dass auch die Ethik als Moraltheorie
eine wissenschaftliche Entwicklung
durchgemacht hat, die wissenschaftliche
Kooperation — nicht Bevormundung —
sinnvoll machen wiirde. Leider wurde
an dieser Stelle, an der es um eine argu-
mentative, kommunikative Eingrenzung
der grenzenlosen Beliebigkeit der Bestimmung
von «Armut» ging, eben die zeitgenossi-
sche Ethik nicht mit in die Arbeitsequip-
pe einbezogen. Die Kooperation hatte
aufweisen konnen, dass eben gerade
auch tiber Werte, tiber ethische Anfor-
derungen, ein rationaler Dialog und
intersubjektive Verbindlichkeit, wenn
auch nicht auf die Kommastelle, so doch
tber die Richtung, tiber das Mehr oder
Weniger, erzielt werden kann.

* Die Armutsstudie zeigt also in offe-
ner Weise die verbreitete Unbedarftheit
im Umgang mit Werten und ethischen

Problemen; was nicht empirisch bewie-
sen werden kann, gilt als nicht rational.
Dabei wissen Philosophie und Ethik,
man mausste auch die Lebensweisheit
dazu zéahlen, seit Menschengedenken,
dass Werturteile eben gerade nicht Ur-
teile der Beliebigkeit sind. Aber wir haben
es eben —im Raum des Alltags, der Schu-
le, der Wissenschaften und der Politik —
im Zeichen der Subjektivierung des
Ethischen verlernt, argumentativ iber
ethische Anspriiche, Rechte, Pflichten
zu verhandeln, dabei die verwendeten
Begriffe kommunikativ zu klaren und
uns dartiber - als Teil des ohnehin not-
wendigen Konsenses fir ein Zusammen-
leben in Recht und Freiheit — zu verstdn-
digen. Wir leben diesbezuglich vor allem
im oOffentlichen Bereich in einem ethi-
schen Kompetenzmanko. Zwar wissen wir im
Privaten durchaus Liige von Wahrhaftig-
keit, Hilfsbereitschaft von blosser Ge-
genseitigkeit, Sympathie als Denken an
andere von Egoismus zu unterscheiden,
aber im Raum des Gesellschaftlichen,
Politischen haben wir verlernt, uns dar-
tiber sachlich verniinftig zu beraten. Ei-
nes der Probleme der heutigen Motiva-
tionskrise fir den Sozialstaat und die
verpflichtende Sozialhilfe besteht genau
in der Hilflosigkeit — sie schligt in ag-
gressive Abwehr gegen Zumutungen der Soli-
daritat " um, wie mir ein burgerlicher
Politiker sagte: «Sagen sie nicht Solida-
ritat —wenn dies meine Leute horen, ver-
stehen sie bloss noch: <Aha, nun mis-
sen wir wieder zahlen> — und sie sind
dagegen...» Fortsetzung folgt.

'* Diese angstvolle Abwehr von zugemuteter Solidaritit, zusammen mit einer — manchmal als «typisch
schweizerisch> empfundenen — Unfihigkeit, Schuld iber etwa begangene Fehler oder nur iiber nicht-
optimales (politisches, unternehmerisches) Verhalten einzugestehen, scheinen mir die hervor-
stechendsten Eigentiimlichkeiten zu sein im Umgang «der Schweiz» mit den Vorwirfen tiber ihr
Verhalten im zweiten Weltkrieg und der Erwartung auf spate «Gerechtigkeit» — die eben verlangt,

unverdient Angeeignetes zurtick zu erstatten.

160



	Soziale Verantwortung : welche Grundwerte müssen ins Spiel gebracht werden?

